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A. Einleitung

„Trade is important for women’s economic empowerment”1

Die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala hebt die
große Bedeutung des Handels für das Empowerment von Frauen hervor. „Empowerment
von Frauen“ bedeutet, dass Frauen die Kontrolle über ihr Leben übernehmen: Sie legen ihre
eigene Tagesordnung fest, erwerben Fähigkeiten, stärken ihr Selbstvertrauen, lösen Pro-
bleme und entwickeln Eigenständigkeit. Es ist sowohl ein Prozess als auch ein Ergebnis, das
eine Erweiterung der Fähigkeit von Frauen bedeutet, strategische Lebensentscheidungen in
einem Kontext zu treffen, in dem ihnen diese Fähigkeit zuvor verwehrt war.2 Warum aber
ist gerade der Handel wichtig für das Empowerment von Frauen? In welcher Beziehung ste-
hen diese zueinander?

Das ‚Empowerment von Frauen‘ und der Handel stehen in einer komplexen Beziehung
zueinander. Ersteres kann durch eine wirksame Regulierung des Letzteren erreicht werden.3
Ohne diese Regulierung wirkt sich Handel aufgrund der unterschiedlichen Rollen in der
Gesellschaft und in der Wirtschaft sowie der unterschiedlichen Möglichkeiten jedoch nicht
‚empowernd‘, sondern unverhältnismäßig negativ auf Frauen aus.4 Handel ist nämlich
nicht ‚gender-neutral‘.5 Vielmehr beeinflussen sich Handel und Gender6 stark gegenseitig,
wodurch sie zwei voneinander nicht zu trennende Konzepte sind. Lässt man diese komplexe
Beziehung unbeachtet, besteht die Gefahr, durch Handel geschlechtsspezifische Ungleich-
heiten noch weiter zu verstärken und Frauen zum klaren Verlierer einer Handelsliberalisie-
rung zu machen.7 Dies würde aber nicht nur einen Verlust für Frauen selbst darstellen, son-
dern signifikante negative Auswirkungen für die Wirtschaft im Ganzen haben. Studien

1 WTO, “DG Okonjo-Iweala: Trade is important for innovation, women’s economic empowerment, cli-
mate”, erhältlich im Internet unter: <https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/msmes_28sep23_
e.htm#:~:text=SIZED%20ENTERPRISES%20(MSMES)-
,DG%20Okonjo%2DIweala:%20Trade%20is%20important%20for%20innovation%2C%20women's
,owned%20businesses%2C%E2%80%9D%20she%20said.> (besucht am 31.März 2025).

2 Siehe UNFPA, Gender Equality Strategy 2018 – 2021, 50. Aufgrund der internationalen Popularität des
Konzepts der Ermächtigung von Frauen unter dem englischen Begriff, wird in dieser Arbeit aus stilis-
tischen sowie Verständnisgründen „Women Empowerment“ bzw. „Empowerment von Frauen“ verwen-
det. Ferner wird aus stilistischen Gründen „women empowerment“ in dieser Arbeit groß geschrieben. Die
Großschreibung soll gerade die Ermächtigung und Stärkung von Frauen veranschaulichen.

3 Bahri, Measuring the Gender-Responsiveness of Free Trade Agreements: Using a Self-Evaluation Maturity
Framework, 2.

4 UNCTAD, Putting sustainable development first, delivering results, 37; so auch Oduwo, Supporting
women cross-border traders.

5 UNCTAD, Putting sustainable development first, delivering results, 37.
6 Gem. Art. 3 lit. c des Gesetzes zu dem Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai 2011 (Istanbul-Kon-

vention) wird „Gender“ als „die sozial konstruierten Rollen, Verhaltensweisen, Tätigkeiten und Eigen-
schaften, die eine bestimmte Gesellschaft als für Frauen und Männer als angemessen erachtet“. Meine
Übersetzung.

7 Korinek, Trade and Gender: Issues and Interactions, 8.; UNCTAD, Putting sustainable development first,
delivering results, 37; Bahri, Measuring the Gender-Responsiveness of Free Trade Agreements: Using a
Self-Evaluation Maturity Framework, 2.
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zeigen, dass Women Empowerment essenziell für das wirtschaftliche Wachstum und damit
für eine nachhaltige Entwicklung ist.8 Je ausgeprägter die Geschlechtergleichstellung9 eines
Landes, desto höher dessen wirtschaftliche Kraft.10

Dies bekräftigt die im Dezember 2017 in Buenos Aires verkündete gemeinsame Erklä-
rung zum Handel und wirtschaftlichem Empowerment von Frauen der WTO.11 Die
Gleichstellung der Geschlechter sowie eine inklusive sozioökonomische Entwicklung sind
auch ein wichtiger Bestandteil der Agenda 2063 der Afrikanischen Union12 (AU).13

Angesichts dieser Erkenntnisse haben Länder zunehmend geschlechtsspezifische Erwä-
gungen in Handelsabkommen miteinbezogen.14 Etwa 20 % aller Handelsabkommen, die
in Kraft und der WTO gemeldet sind, enthalten zumindest eine geschlechtsspezifische
Bestimmung.15

Die neueste Errungenschaft ist das auf dem 37. Gipfel der AU im Februar 2024 ange-
nommene AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade (PWYT). Als erstes vollumfäng-
liches Handelsprotokoll zu Frauen16 hat es das Potenzial, Afrika an die Spitze der
geschlechtstransformativen Entwicklung des Handels zu setzen. Das Protokoll thematisiert
selbstverständlich gleichermaßen junge Menschen im Handel. Um jedoch eine vertiefte
juristische Auseinandersetzung mit der Problematik von Frauen im Handel zu ermöglichen,

8 Ward et al. stellen fest, dass die Gleichstellung der Geschlechter erheblich zum Wirtschaftswachstum bei-
tragen kann, indem sie den Bestand an Humankapital erhöht, die Arbeitsproduktivität steigert, die land-
wirtschaftliche Produktivität verbessert und den Bestand an Sachkapital vergrößert, in: Ward et al., Evi-
dence for Action: Gender Equality and Economic Growth, 6 ff.; ebenso Calviño et al., The Economic
Power of Gender Equality: Ensuring gender equality and equal rights for all is an economic issue of para-
mount importance; so auch Bahri, Making Trade Agreements Work for Women Empowerment: How
Does it Help, What Has Been Done, and What Remains Undone?, 20; Bahri, Trade Agreements and
Women: Transcending Barriers, 60 f.; dies wird auch in der Festsetzung des Ziels Nr. 5 (Geschlechter-
gleichstellung und Empowerment von Frauen und Mädchen) für nachhachltige Entwicklung (SDGs) der
Vereinten Nationen wiedergespiegelt.

9 Die Gleichstellung der Geschlechter erfasst gleiche Rechte, Verantwortungen und Möglichkeiten von
Frauen und Männern. Gleichstellung bedeutet nicht, dass Frauen und Männer das Gleiche werden müs-
sen, aber, dass ihre Rechte, Verantwortungen und Möglichkeiten nicht davon abhängen, ob sie als Mann
oder Frau geboren wurden, siehe UN, Gender mainstreaming: Strategy for promoting gender equality, 1
und UN Women, Concepts and definitions.

10 UNCTAD, Mainstreaming Gender in Trade Policy, 1.
11 Siehe Joint Declaration on Trade and Women’s Economic Empowerment on the Occasion of the WTO

Ministerial Conference in Buenos Aires in December 2017, erhältlich im Internet unter: <https://
www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf> (besucht am 1. April
2025).

12 Zusammenschluss aller 55 afrikanischer Staaten und Nachfolgerin der Organisation für Afrikanische Ein-
heit seit 2002, siehe AU, About the African Union, erhältlich im Internet unter: <https://au.int/en/over-
view> (besucht am 1. April 2025).

13 Siehe African Union Commission, Agenda 2063: The Africa We Want, 2015, erhältlich im Internet
unter: <https://au.int/sites/default/files/documents/36204-doc-agenda2063_popular_version_en.pdf>
(besucht am 31. März 2025).

14 Bahri, Measuring the Gender-Responsiveness of Free Trade Agreements: Using a Self-Evaluation Maturity
Framework, 3; Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 103; Oduwo, Supporting
women cross-border traders.

15 Bahri, Gender Mainstreaming in Free Trade Agreements: A Regional Analysis and Good Practice Exam-
ples, VII, 12.

16 Das PWYT thematisiert selbstverständlich gleichermaßen junge Menschen im Handel. Da die Behand-
lung beider Gruppen den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde, fokusiert sich die Arbeit ausschließ-
lich auf Frauen im Handel.
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fokussiert sich die vorliegende Arbeit ausschließlich auf diese Gruppe. Insbesondere geht es
um die Frage, ob das PWYT sein Potenzial voll ausschöpfen und wie beabsichtigt zu einem
inklusiven Handel und Empowerment von Frauen im Handel beitragen kann. Vor diesem
Hintergrund diskutiert diese Arbeit den rechtlichen Wert des Protokolls für afrikanische
Frauen im Handel.

Einleitend soll (B) das PWYT im Allgemeinen vorgestellt werden. Nachdem (C)
zunächst (I) die Entstehungshintergründe erläutert werden, werden (II) der Inhalt und die
Ziele des PWYT dargelegt. Anschließend wird (III) der rechtliche Wert des Protokolls im
Rahmen der Problematik afrikanischer Frauen im Handel beleuchtet. Dabei soll der Fokus
insbesondere auf den Stärken und Möglichkeiten, die dieses Protokoll bietet, liegen. Zum
Schluss (D) erfolgt eine kritische Reflexion sowie ein Ausblick auf die Erfolgschancen des
PWYT.

B. Allgemeines zum AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade

Einleitend soll ein kurzer Überblick über die African Continental Free Trade Area
(AfCFTA) verschafft werden, bevor das PWYT darin eingeordnet wird. Abschließend wer-
den die Gender-Aspekte im rechtlichen Rahmen der AfCFTA betrachtet.

I. Historie und Überblick über die AfCFTA

Die AfCFTA ist eine Freihandelszone zwischen 54 Mitgliedstaaten der AU.17 Mit 54 teil-
nehmenden Staaten stellt sie in Bezug auf die Anzahl der Mitgliedstaaten die größte Frei-
handelszone seit der Gründung der WTO im Jahre 1994 dar.18 Auch in Bezug auf die
Bevölkerungszahl sowie die geographische Größe macht die AfCFTA die größte Freihan-
delszone weltweit aus.19 Die AfCFTA ist damit ein zentrales Leuchtturmprojekt der im
Jahre 2015 von der AU beschlossenen Agenda 2063 – The Africa We Want. In dieser wird die
Vision eines „integrierten, aufstrebenden und friedlichen Afrikas, das von den eigenen Bür-
gern angetrieben, eine dynamische Kraft auf internationaler Ebene verkörpert“20 formu-
liert.21

Die Idee zur Gründung einer innerafrikanischen Freihandelszone ist bereits 1963 von
der Organisation für Afrikanische Einheit22 ins Leben gerufen worden.23 Ein Aktionsplan
für die Schaffung eines wirtschaftlich vereinten Afrikas wurde zusammen mit der Grün-
dung einer afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1991 durch das Abuja-Abkom-

17 Allein Eritrea ist bis dato nicht beigetreten.
18 Bilz, The African Continental Free Trade Area – Eine Chance für den afrikanischen Kontinent?, 6.
19 Research FDI, Breaking Down the AfCFTA: What you Need to Know About Africa’s Latest Trade Ini-

tiative.
20 AU, Agenda 2063: The Africa We Want. Meine Übersetzung.
21 Siehe Art. 3 lit. a des AfCFTA-Rahmenabkommens; AU, Agenda 2063: The Africa We Want; Mack,

Update: Die afrikanische kontinentale Freihandelszone AfCFTA; Klimke, Gender as a Trade Concern, 2.
22 Organization of African Unity. Vorgängerorganisation der Afrikanischen Union, bestehend von 1963 bis

2002, siehe BMZ, Organisation für Afrikanische Einheit (OAU), erhältlich im Internet unter: <https://
www.bmz.de/de/service/lexikon/organisation-fuer-afrikanische-einheit-oau-14732> (besucht am 1. April
2025).

23 Resolutions Adopted by the Assembly of Heads of State and Government (OAU), 22 – 25 May 1963,
erhältlich im Internet unter: <https://au.int/en/decisions/resolutions-adopted-assembly-heads-state-and-
government-oau-22-25-may-1963> (besucht am 20. März 2025).
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men beschlossen.24 Im Januar 2012 ist schließlich der Beschluss zur Gründung einer
gesamtafrikanischen Freihandelszone bis 2017 getroffen worden.25 Die offiziellen Verhand-
lungen für die AfCFTA sind im Juni 2015 aufgenommen worden.26 Nach nur drei Jahren
Verhandlungen wurde am 21. März 2018 die AfCFTA offiziell lanciert.27 Im Zuge dessen
haben 44 der 55 Mitgliedstaaten der AU das AfCFTA-Rahmenabkommen28, die Protokolle
zum Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie zur Streitbeilegung und deren Anhänge
unterzeichnet.29 Mit der notwendigen Voraussetzung der Ratifizierung durch 22 afrika-
nische Staaten,30 ist die AfCFTA im folgenden Jahr am 30. Mai 2019 endgültig in Kraft
getreten.31 Inzwischen zählt die AfCFTA 54 Mitgliedstaaten, wovon 48 das AfCFTA-Rah-
menabkommen ratifiziert haben.32

Ziel der AfCFTA ist, eine gesamtkontinentale afrikanische Freihandelszone mit freiem
Waren- und Dienstleistungsverkehr zu schaffen,33 um dadurch den innerafrikanischen
Handel zu fördern.34 Der Handel zwischen afrikanischen Staaten ist nämlich mit einem
Anteil von 15.9 %35 sehr gering.36 Im Vergleich dazu erfasst der intraregionale Handel in
Europa mehr als zwei Drittel (68.2 %) und in Asien mit 57.9 % mehr als die Hälfte.37

24 Siehe Art. 2 und Art. 4 des Abuja-Abkommens (Treaty Establishing the African Community), verabschie-
det am 3. Juni 1991.

25 Assembly of the African Union 18th Ordinary Session, Dokument Assembly/AU/Dec.394(XVIII),
erhältlich im Internet unter: <https://au.int/en/decisions-21> (besucht am 1. April 2025); Vambe,
Advancing the African Continental Free Trade Area (AfCFTA): Lessons from the Southern African Devel-
opment Community Protocol on Trade, 7 f.

26 Research FDI, Breaking Down the AfCFTA: What You Need to Know About Africa’s Latest Trade Ini-
tiative.

27 Decisions of the 10th Extraordinary Session of the Assembly, Dokument Ext./Assembly/AU/Dec. 1(X),
erhältlich im Internet unter: <https://au.int/en/decisions/decisions-10th-extraordinary-session-assembly>
(besucht am 11. März 2025).

28 The Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area, erhältlich im Internet unter:
<https://au.int/en/decisions/decisions-10th-extraordinary-session-assembly> (besucht am 11. März
2025).

29 Mack, Update: Die afrikanische kontinentale Freihandelszone AfCFTA; Research FDI, Breaking Down
the AfCFTA: What you Need to Know About Africa’s Latest Trade Initiative.

30 Siehe Art. 23 des AfCFTA-Rahmenabkommens.
31 Decisions of the 12th Extraordinary Session of the Assembly, Dokument Ext./Assembly/AU/Dec.1 (XII),

erhältlich im Internet unter: <https://au.int/en/decisions/decisions-12th-extraordinary-session-assem
bly> (besucht am 11. März 2025); Mack, Update: Die afrikanische kontinentale Freihandelszone
AfCFTA; Draper/Freyberg, Die afrikanische Freihandelszone: Viel Lärm um Nichts oder Meilenstein der
wirtschaftlichen Integration?, 1; Research FDI, Breaking Down the AfCFTA: What you Need to Know
About Africa’s Latest Trade Initiative.

32 Stand vom 8. Juli 2025. Aktueller Stand einsehbar im Internet unter: https://au-afcfta.org/.
33 Bilz, The African Continental Free Trade Area – Eine Chance für den afrikanischen Kontinent?, 6.
34 Draper/Freyberg, Die afrikanische Freihandelszone: Viel Lärm um Nichts oder Meilenstein der wirtschaft-

lichen Integration?, 1; Gathii, Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area, 1028
(1028); Bilz, The African Continental Free Trade Area – Eine Chance für den afrikanischen Kontinent?,
2.

35 Stand 2023.
36 Statista, Weltweit: Anteil des intra- und extraregionalen Exporthandels nach Regionen im Jahr 2023.
37 Statista, Weltweit: Anteil des intra- und extraregionalen Exporthandels nach Regionen im Jahr 2023;

UNECA, AfCFTA: What you need to know, Common Questions & Answers, 33.
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II. Einordnung des PWYT in die AfCFTA

Die Verhandlungen rund um die AfCFTA sind in zwei Phasen aufgeteilt.38 Die erste Phase
– fokussiert auf den Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie auf die Streitbeilegung –
wurde durch den Beschluss des AfCFTA-Rahmenabkommens und den entsprechenden
Protokollen39 beendet.40 In der zweiten Verhandlungsphase hat die AU im Februar 2023
Protokolle zu Investitionen, geistigen Eigentumsrechten und zur Wettbewerbspolitik verab-
schiedet.41 Im Rahmen weiterer Verhandlungen sind im Februar 2024 das Protokoll zum
digitalen Handel und das PWYT beschlossen und angenommen worden.42 Das PWYT ist
als Vertrag zwischen mehreren afrikanischen Staaten, so wie die anderen verabschiedeten
Rechtsinstrumente der AfCFTA, ein mehrseitiger plurilateraler völkerrechtlicher Vertrag.43

Bevor das PWYT rechtlich analysiert wird, soll der Einzug geschlechtsspezifischer
Aspekte im rechtlichen Rahmen der AfCFTA kurz dargelegt werden.

III. Gender-Aspekte im rechtlichen Rahmen der AfCFTA

Das AfCFTA-Rahmenabkommen zeichnet zusammen mit den Protokollen, deren Anhän-
gen und Anlagen den rechtlichen Rahmen für die AfCFTA.44 

Das AfCFTA-Rahmenabkommen nimmt zwar Bezug zu verschiedenen benachteiligten
Gruppen, setzt jedoch ein besonderes Augenmerk auf Frauen.45 In Art. 3 lit. e des AfCFTA-
Rahmenabkommens wird als Leitziel festgesetzt, „eine nachhaltige und inklusive sozioöko-
nomische Entwicklung, Gleichstellung der Geschlechter und Strukturwandel der Mitglied-
staaten“ zu fördern, festgesetzt.46 Selbst in der Präambel wird die Bedeutung der Geschlech-
tergleichstellung hervorgehoben.47 Ferner wird, wenn auch nicht konkret, in den

38 AfCFTA, Trade areas; Mack, Update: Die afrikanische kontinentale Freihandelszone AfCFTA.
39 Protokoll über Handel mit Waren, Protokoll über Handel mit Dienstleistungen, Protokoll über Regeln

und Verfahren zur Streitbeilegung.
40 Draper/Freyberg, Die Afrikanische Freihandelszone, 1; Parshotam, Can the African Continental Free Trade

Area offer a new beginning for trade in Africa?, 20; Signé/Van der Ven, Keys to the success for the AfCFTA
negotiations, 3.

41 Decisions, Declarations and Resolution of the 36th Ordinary Session of the Assembly of the Union, Doku-
ment Assembly/AU/Dec. 854(XXXVI), erhältlich im Internet unter: <https://au.int/en/decisions/decisi-
ons-declarations-and-resolution-thirty-six-ordinary-session-assembly-union> (besucht am 11. März
2025); AU and AfDB, The African Continental Free Trade Area; siehe auch Art. 7 des AfCFTA-Rahme-
nabkommens.

42 Decisions, Declarations and Resolution of the 37th Ordinary Session of the Assembly of the Union, Doku-
ment Assembly/AU/ Dec. 902 (XXXVII), erhältlich im Internet unter: <https://au.int/sites/default/files/
decisions/44015-ASSEMBLY_AU_DEC_866_-_902_XXXVII_E.pdf> (besucht am 13. März 2025).

43 Herdegen, Völkerrecht, § 15 Rn. 1, 7.
44 Bilz, The African Continental Free Trade Area – Eine Chance für den afrikanischen Kontinent?, 6; Mack,

Update: Die afrikanische Freihandelszone AfCFTA; Vambe, Advancing the African Continental Free
Trade Area (AfCFTA): Lessons from the Southern African Development Community Protocol on Trade,
8.

45 Klimke, Gender as a Trade Concern, 2.
46 Siehe The Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area, erhältlich im Internet unter:

<https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf> 
(besucht am 11 März 2025).

47 Siehe Abs. 7 der Präambel des AfCFTA-Rahmenabkommens.
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Protokollen über Handel in Waren,48 Handel in Dienstleistungen,49 Investitionen,50 digi-
talem Handel51 und geistige Eigentumsrechte52 die Förderung von Frauen betont.53 Dies ist
ein Ausfluss der in der Agenda 2063 der AU festgesetzten Bestrebung Nr. 6, welche ein
Afrika beschreibt, „[…] dessen Entwicklung von Menschen vorangetrieben wird, das sich
auf das Potenzial der afrikanischen Bevölkerung, insbesondere der Frauen und jungen Men-
schen, stützt […].“54

Darüber hinaus sind jedoch keine geschlechtsspezifischen Bestimmungen in den recht-
lichen Instrumentalia der AfCFTA einbezogen. Vielmehr werden diese Aspekte in einem
eigenständigen, speziell darauf ausgerichteten Rechtsinstrument – das PWYT – ausdrück-
lich adressiert.55 Dieses wird im Folgenden genauer beleuchtet.

C. Rechtliche Analyse des PWYT

Im Rahmen der rechtlichen Analyse erläutert die Arbeit zunächst (I) die Entstehungshinter-
gründe. Darauffolgend werden (II) der Inhalt und die Ziele des PWYT dargelegt. Anschlie-
ßend wird anhand verschiedener Bewertungsansätze (III) der rechtliche Wert des PWYT für
afrikanische Frauen im Handel herausgearbeitet.

I. Entstehungshintergründe

1. Allgemeines

Welche Faktoren haben die AU dazu veranlasst, ein vollumfängliches Handelsprotokoll zu
Frauen zu verabschieden?

Frauen spielen eine wichtige Rolle im innerafrikanischen Handelsverkehr. Ein Bericht
stellt fest, dass die Geschlechterungleichheiten in dem Zeitraum von 2010 – 2014 der afri-
kanischen Sub-Sahara Region jährlich wirtschaftliche Einbuße von ungefähr 95 Milliarden
US-Dollar gekostet haben.56 Dies ist umso bemerkenswerter, wenn man beachtet, dass
Frauen sehr aktiv am afrikanischen Handel beteiligt sind, sei es als Produzentinnen, infor-

48 Siehe Art. 27 Abs. 2 lit. d: “export capacity of both formal and informal service suppliers, with particular
attention to micro, small and medium size; women and youth service suppliers“.

49 In Art. 27 Nr. 2 lit.d:“improving the export capacity […], with particular attention to […] women […]”.
50 In der Präambel wird die große Bedeutung von Investitionen, die unterrepräsentierte Gruppen, darunter

auch Frauen profitieren, anerkannt, sowie in Art. 6 lit. g eine daraufbezogene Pflicht für die Mitgliedstaa-
ten, Investitionen, die einen Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter und die Bestärkung von Frauen
leisten, zu fördern.

51 In der Präambel sowie in Art. 30 wird die Inklusion und Beteiligung von Frauen gefördert.
52 Art. 13 Abs. 3 benennt eine besondere Berücksichtigung von Frauen: “[…] make available technical assis-

tance to micro, small and medium enterprises or individual entrepreneurs, with special consideration to
women […].”

53 Darüber hinaus gibt es noch weitere Bestimmungen aus den AfCFTA-Rahmenabkommen sowie dessen
Anhängen, die zwar nicht geschlechtsspezifisch, aber dennoch von besonderer Bedeutung für Frauen sein
und von denen sie proftieren können, siehe dafür in: Bayat, Advancing gender-equitable outcomes in Afri-
can Continental Free Trade Area (AfCFTA) implementation, 10 f.

54 AU, Our Aspirations for the Africa We Want. Meine Übersetzung.
55 Klimke, Gender as a Trade Concern, 3.
56 UNDP, African Human Development Report 2016: Accelerating Gender Equality and Women’s Empow-

erment in Africa, 4, 73.
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melle grenzüberschreitende Händlerinnen, oder Unternehmerinnen.57 Das Problem ist
jedoch tieferliegend.

In Afrika sind Produzentinnen weiterhin überwiegend im Landwirtschaftssektor tätig,
in dem sie aufgrund geschlechtsspezifischer Handelsschranken,58 insbesondere einem
beschränkten Zugang zu finanziellen Ressourcen und hohen Zöllen, eine geringere Produk-
tivität im Vergleich zu Männern aufweisen.59 Überdies sind sie in der Regel – wenn auch
nicht ausschließlich – in der Subsistenzlandwirtschaft tätig, während Männer ihre Aktivi-
täten vorwiegend auf die exportorientierte kommerzielle Produktion ausrichten.60

Zudem sind afrikanische Frauen größtenteils im informellen grenzüberschreitenden
Handel aktiv; so beispielsweise 70 % der Frauen in der Sub-Sahara Region sowie fast 60 %
in West- und Zentralafrika.61 Die UN definiert den informellen grenzüberschreitenden
Handel als „Handel zwischen Nachbarländern, der von schwachen, kleinen, nicht registrier-
ten Händlern betrieben wird. […] Die Informalität bezieht sich dabei auf den Status des
Händlers (unregistriert), nicht notwendigerweise auf den Handel selbst (vom offiziellen
Zollsystem erfasst oder nicht erfasst).“62 Afrikanische Frauen handeln grenzüberschreitend,
weil der Handelsmarkt in dem Nachbarland einfacher zu erreichen ist, als der im eigenen
Land. Der Informalität wegen besitzen informelle Händlerinnen beschränktes Verständnis
über komplexe Handelsangelegenheiten und ermangeln Zugang zu Technologien und Mit-
teln, die im formellen Handelssektor erhältlich sind. Infolgedessen kommen ihnen nur
äußerst selten die Handelsvorzüge zugute, wodurch sie zur Zahlung erhöhter Zölle und
anderer Ausgaben gezwungen sind,63 denn die durch Handelsabkommen generierten Vor-
teile begünstigen in erster Linie den im formellen Handelssektor tätigen Händler:innen.64

Die Problematik bezüglich afrikanischer Unternehmerinnen liegt darin, dass die Unter-
nehmen von Frauen und frauengeführte Unternehmen insbesondere Kleinst-, kleine und

57 Vgl. Bayat, Advancing gender-equitable outcomes in African Continental Free Trade Area (AfCFTA)
implementation, 2.

58 Siehe eine ausführliche Darlegung der geschlechtsspezifischen Handelsschranken nachfolgend unter C. I.
2. und 3.

59 World Bank and WTO, Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Gender Equality, 29, 55,
58 f.

60 Bayat, Advancing gender-equitable outcomes in African Continental Free Trade Area (AfCFTA) imple-
mentation, 4; World Bank and WTO, Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Gender Equal-
ity, 30.

61 Afrika/Ajumbo, Informal Cross Border Trade in Africa: Implications and Policy Recommendations, 2.
62 Siehe UNCTAD, Informal cross-border trade for empowerment of women, economic development and

regional integration in Eastern and Southern Africa. Meine Übersetzung; für eine ausführliche und
umfangreiche Diskussion zum Begriff „informal“ und dessen möglichen Definitionen siehe Cantens et al.,
Introduction: Borders, Informality, International Trade and Customs. Wichtig ist noch hervorzuheben,
dass „informal“ nicht mit illegal oder Schmuggeln gleichzusetzen ist. Der Unterschied zwischen den bei-
den liegt in der zugrundeliegenden Absicht. Während beim Schmugglen, es gerade darauf ankommt,
keine oder weniger Steuern zu zahlen oder vom Handel verbotener Waren zu profitieren, umgehen infor-
melle Händler:innen die Formalitäten aus anderen, zum Teil legitimen Gründen, siehe Cantens et al.,
Introduction: Borders, Informality, International Trade and Customs, 365 (367). Diese können unter
anderem sein, dass sie nicht in der Lage sind, die Kosten für den formellen Handel zu tragen oder sie nicht
über die erforderlichen Fähigkeiten oder das nötige Wissen für die Einhaltung von Handelsbestimmugen
verfügen, siehe Afreximbank, African Trade Report 2020: Informal Cross-Border Trade in Africa in the
Context of the AfCFTA, 22.

63 Stuart, The AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade and Trade-Driven Development in Africa 3.
64 UNECA and WTO, An Inclusive African Continental Free Trade Area: Aid for Trade and the Empow-

erment of Women and Young People, 18.
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mittlere Unternehmen (KMU) sind.65 Afrikanische KMU zeichnen sich durch ihre geringe
Produktivität, begrenzten Zugang zu finanziellen Ressourcen und durch eine vernachlässig-
bare Rolle in regionalen und globalen Wertschöpfungsketten sowie im Handelssystem
aus.66 Demnach sind Frauen zusätzlich zu geschlechtsspezifischen Herausforderungen noch
den allgemeinen Herausforderungen, die KMU begegnen, ausgesetzt.67

Dieser kurze Umriss verdeutlicht, dass Frauen in Afrika ein großes Potenzial haben, zu
der wirtschaftlichen Stabilität und Stärke Afrikas beizutragen. Aufgrund vieler unterschied-
licher und vielschichtiger Herausforderungen, denen sie im Handel begegnen, wird ihr
wirtschaftliches Potenzial jedoch beschränkt bis hin zu vollständig untergraben.68

Nachfolgend sollen die Handelsschranken aufgezeigt werden, die im innerafrikanischen
Handelsverkehr für Frauen eine bedeutende Rolle spielen.

2. Handelsschranken innerhalb der Grenzen

Aufgrund kultureller und sozialer geschlechtsbasierter Rollen sind Frauen in erster Linie mit
reproduktiver und unbezahlter Arbeit belastet. Der dadurch entstehende Zeitmangel
schränkt ihre ökonomischen Handlungsspielräume erheblich ein, da ihnen neben famili-
ären Verpflichtungen nur begrenzte Zeit für ihre produktiven Tätigkeiten,69 wie beispiels-
weise die Erlangung von Kenntnissen über Handelsfinanzierungsmöglichkeiten, Kapitalbe-
schaffung sowie Markteinführung ihrer Güter, bleibt.70

Des Weiteren begegnen Frauen Schwierigkeiten an Finanzierungen zu gelangen. Ohne
Zugang zu finanziellen Ressourcen wird es Frauen erschwert, Einkommen zu erzielen und

65 Laut dem Statistischen Bundesamt wird „KMU“ (kleine und mittlere Unternehmen) als ein Oberbegriff
für kleinst, kleine und mittlere Unternehmen verwendet. Es wird zwischen Kleinstunternehmen (bis 9
Beschäftigte und bis 2 Millionen Euro Umsatz), kleinen Unternehmen (bis 49 Beschäftigte und bis 10
Millionen Euro Umsatz und kein Kleinstunternehmen) und mittleren Unternehmen (bis 249 Beschäf-
tigte und bis 50 Millionen Euro Umsatz und kein kleines Unternehmen) unterschieden, siehe Statistisches
Bundesamt, Unternehmen: Kleine und mittlere Unternehmen; so auch ILO, Small and medium-sized
enterprises and decent and productive employment creation, 2.

66 Bayat, Advancing gender-equitable outcomes in African Continental Free Trade Area (AfCFTA) imple-
mentation, 6.

67 UNECA and WTO, An Inclusive African Continental Free Trade Area: Aid for Trade and the Empow-
erment of Women and Young People, 18.

68 UNECA, AfCFTA: What you need to know, Common Questions & Answers, 31; Alemayehu, The
AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade: An anchor of inclusive trade and development; Klimke,
Gender as a Trade Concern, 2; UNDP, African Human Development Report: Accelerating Gender Equal-
ity and Women’s Empowerment in Africa, 4.

69 Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 28; so auch Ansel/Boushey, Modernizing
U.S. Labor Standards for 21st – Century Families, 3 f.; Brodsky et al., Women and Trade: How Trade
Agreements Can Level the Gender Playing Field, 7; UNECA and WTO, An Inclusive African Continen-
tal Free Trade Area: Aid for Trade and the Empowerment of Women and Young People, 18; World Bank
and WTO, Women and Trade: The Role of of Trade in Promoting Gender Equality, 105; Ndumbe,
Unshackling Women Traders: Cross-border Tarde of Eru from Cameroon to Nigeria, 4.

70 Brodsky et al, Women and Trade: How Trade Agreements Can Level the Gender Playing Field, 7; UNECA
and WTO, An Inclusive African Continental Free Trade Area: Aid for Trade and the Empowerment of
Women and Young People, 18; Ndumbe, Unshackling Women Traders: Cross-border Trade of Eru from
Cameroon to Nigeria, 4 f.
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anzusparen sowie ihre Unternehmen auszubauen.71 Ferner zeigen Studien, dass Frauen im
Vergleich zu Männern eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, einen Kredit zu erhalten
und im Falle der Genehmigung eines Kredits, mit höheren Zinssätzen belastet werden.72

Die bereits bestehenden Schwierigkeiten im Zugang zu finanziellen Ressourcen werden
weiter durch nationale Gesetze verstärkt, die Erbschaftsrechte, Ansprüche auf Familienver-
mögen und Grundstücksrechte von Frauen einschränken.73Frauen machen beispiels-weise
nur 12.8 % aller Landbesitzer:innen weltweit aus.74 Durch derartige Gesetze verfügen sie
kaum über Startkapital und Produktivvermögen. Zudem fehlt es ihnen an Sicherheiten, die
für die Aufnahme eines Kredits für die Gründung bzw. den Ausbau eines Unternehmens
notwendig sind.75

Ferner stellen Defizite im Bildungswesen eine schwer zu überwindende Schranke für
Frauen dar. Laut einem United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)-Bericht erreichen Länder in der Grundschule noch 66 % Geschlechtergleich-
stellung und in der Mittelstufe 45 %, während dies in der Oberstufe nur noch bei 25 %
liegt. Insbesondere in einkommensschwachen Ländern manifestiert sich die Ungleichheit
deutlich zulasten der Frauen.76 Gründe für diese Ungleichheit können unter anderem
Armut, Kinderheirat sowie überproportional viele Aufgaben im Haushalt sein.77 Aufgrund
mangelnder Bildungschancen fehlen Frauen die Kompetenzen, um sich am Handel zu
beteiligen bzw. die Vorteile des Handels umfassend nutzen zu können. Daher beschränken
sich die Gewinne für Frauen aus dem Handel überwiegend auf Tätigkeiten in niedrigquali-
fizierten sowie informellen Beschäftigungen.78

Zuletzt hindert auch eine mangelnde digitale Inklusion Frauen daran, von durch digi-
tale Technologien eröffneten Handelsvorteilen wie dem Verkauf von Waren oder Dienstleis-
tungen auf neuen Märkten sowie gut bezahlten und hochwertigen Arbeitsplätzen, zu profi-
tieren.79 Obwohl die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern sich weltweit immer weiter
verengt hat, bleibt sie in ärmeren Ländern weiterhin bestehen.80 Insbesondere in afrika-
nischen Ländern bleibt der Unterschied zwischen den Geschlechtern mit 35 % bei Män-

71 World Bank and WTO, Women and Trade: The Role of of Trade in Promoting Gender Equality, 95;
AfCFTA Secretariat, UNDP and UN Women, The Engine of Trade in Africa: Amplifying the voices of
women across Africa on how to make the AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade work for
development, 46; Oduwo, Supporting women cross-border traders.

72 Muravyev et al., Entrepreneurs’ gender and financial constraints: Evidence from international data, 270
(280); Oduwo, Supporting women cross-border traders.

73 Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 21 f.
74 UNDP, UNDP Gender Equality Strategy 2018 – 2021. 4.
75 Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 21 f.
76 UNESCO, Global Education Monitoring Report Gender Review, 11 f.
77 Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 30; Karkee/O’Higgins, African youth press-

ing challenges in the transition from school to work.
78 World Bank and WTO, Women and Trade: The Role of of Trade in Promoting Gender Equality, 98 f;

UNECA and WTO, An Inclusive African Continental Free Trade Area: Aid for Trade and the Empow-
erment of Women and Young People, 17; World Bank and WTO, Women and Trade: The Role of of
Trade in Promoting Gender Equality. 96; UN Women Africa, Empowering Women in Trade.

79 Bayat, Advancing gender-equitable outcomes in African Continental Free Trade Area (AfCFTA) imple-
mentation, 9; World Bank and WTO, Women and Trade: The Role of of Trade in Promoting Gender
Equality, 100; Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 32.

80 In LDCs nutzen nur 19 % der Frauen das Internet im Gegensatz zu 31 % der Männer, siehe ITU, 2.9 bil-
lion people still offline: New data from ITU suggest ‘COVID connectivity boost’ – but world’s poorest
being left far behind.
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nern und nur 24 % bei Frauen stark ausgeprägt.81 Dies folgt aus einem Zusammenspiel ver-
schiedener Faktoren – darunter der bereits dargestellte ungleiche Zugang zu Bildung und
Ressourcen sowie einschränkenden sozialen Normen, die Frauen potentielle Vorteile der
digitalen Welt vorenthalten. ‚Offline‘ bestehende geschlechtsspezifische Ungleichheiten
spiegeln sich somit in digitalen Kontexten wider.82 Eine stärkere digitale Inklusion könnte
Frauen aber helfen, ihre Exporttätigkeiten von zu Hause auszuführen und so geschlechts-
spezifische Handelsschranken an den Grenzen83 zu vermeiden.84

3. Handelsschranken an den Grenzen

Zuvorderst ist der beschränkte Zugang afrikanischer Frauen zu Handelsinformationen zu
nennen. Handelsinformationen sind elementar für die Befähigung vor allem kleiner Unter-
nehmen und für die Aufrechterhaltung profitabler grenzüberschreitender Tätigkeiten durch
eine wirtschaftlich vernünftige und sachkundige Entscheidungsfindung.85 Davon betroffen
sind unter anderem Informationen über Zollverfahren, Import- und Exportvorausset-
zungen und Produktanforderungen.86

Des Weiteren erfahren mehr als die Hälfte grenzüberschreitender Händlerinnen ökono-
mische Gewalt durch Grenzbeamte.87 Oft nutzen die Grenzbeamten die Intransparenz der
Grenzverfahren sowie das fehlende Wissen über die Verfahrensregelungen aus, um Unge-
wissheit zu erzeugen und Händlerinnen, auf die Gefahr hin, dass ihre Waren beschlagnahmt
und nicht über die Grenze gebracht werden, zur Zahlung inoffizieller Gelder zu zwingen.88

Darüber hinaus erleben Frauen alltäglich physische und sexuelle Gewalt an und in der
Nähe von Grenzübergängen.89 Diese Gewalt beinhaltet verbale Drohungen bis hin zu miss-

81 Ibid.
82 UNICEF, What we know about the gender digital divide for girls: A literature review, 8 ff.
83 Siehe dazu C. I. 3.
84 Brodsky et al, Women and Trade: How Trade Agreements Can Level the Gender Playing Field, 34.
85 Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 33; Ruiter et al., Impacts of Non-Tariff Bar-

riers for Women Small Scale Cross-Border Traders on the Kenya-Uganda Border, 3.
86 AfCFTA Secretariat, UNDP and UN Women, The Engine of Trade in Africa: Amplifying the voices of

women across Africa on how to make the AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade work for
development, 43 ff.; Bayat, Advancing gender-equitable outcomes in African Continental Free Trade Area
(AfCFTA) implementation, 7; Ruiter et al., Impacts of Non-Tariff Barriers for Women Small Scale Cross-
Border Traders on the Kenya-Uganda Border, 2.

87 Jacobson/Joekes, Violence against Women Traders at Border Crossings, 11; Wie gravierend diese Proble-
matik ist, zeigt eine Befragung von grenzüberschreitenden Händlerinnen an der Kenya/Uganda Grenze,
bei der mehr als 50 % der Frauen über Korruption (und/oder Belästigungen) innerhalb der letzten Woche
und 81 % über Korruption innerhalb des letzten Monats berichteten, siehe Ruiter et al., Impacts of Non-
Tariff Barriers for Women Small Scale Cross-Border Traders on the Kenya-Uganda Border, 5.

88 Ruiter et al., Impacts of Non-Tariff Barriers for Women Small Scale Cross-Border Traders on the Kenya-
Uganda Border, 4 f.; Brodsky et al, Women and Trade: How Trade Agreements Can Level the Gender Play-
ing Field, 7; AfCFTA Secretariat, UNDP and UN Women, The Engine of Trade in Africa: Amplifying
the voices of women across Africa on how to make the AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade
work for development, 50.

89 Im Jahr 2022 sind 31.9 % Gewalt oder Aggression begegnet; 10.4 % haben physische Gewalt erfahren;
24.5 % wurden gedemütigt und 7.3 % sind Opfer sexueller Belästigung und Nötigung geworden, siehe
AfCFTA Secretariat, UNDP and UN Women, The Engine of Trade in Africa: Amplifying the voices of
women across Africa on how to make the AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade work for
development, 52.
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bräuchlichem Verhalten und sexuellen Übergriffen, um eine bevorzugte Behandlung an der
Grenze zu erhalten bzw. eine Beschlagnahme ihrer Ware zu vermeiden.90

Als Folge dieser Gewaltausübung sind Frauen von der Beteiligung am formellen grenz-
überschreitenden Handel abgeschreckt. Gezwungenermaßen wählen sie die informellen
Routen für ihren Handel oder wenden sich vollständig von einer Beschäftigung im Han-
delsverkehr ab.91 Informelle Routen mindern jedoch die Gefahren für Frauen nicht. Im
Gegenteil, Frauen sind einem erhöhten Risiko von Zwang und Gewalt durch Schmuggler
und Zwischenhändler ausgesetzt.92

Darüber hinaus begegnen Frauen auch tarifären und nichttarifären Handelshemmnis-
sen. Die unverhältnismäßige Belastung der Frauen durch Zölle ist ihrem Ursprung nach
nicht diskriminierend. Die Mehrheit weiblicher Arbeiterinnen und frauengeführter Unter-
nehmen sind in der Landwirtschafts- und Textilbranche tätig, welche gerade die Produkte
mit höheren Zöllen führen. Grund dafür ist, dass diese Branchen überwiegend Niedrig-
lohnarbeiter:innen beschäftigen. Um daraus folgende komparative Wettbewerbsvorteile zu
verringern, erheben Länder erhöhte Zölle auf Produkte aus diesen Branchen. Dadurch aber
entstehen ebendiese geschlechtsspezifischen Tarifunterschiede.93

Anders als tarifäre Maßnahmen sind nichttarifäre Maßnahmen94 oft Fixkosten des
Handels. Diese Fixkosten sind für KMU weniger erschwinglich als für größere Unterneh-
men mit einem hohen Umsatz, die die Kosten ausgleichen können.95 Aus dem Grund, dass
Frauen überwiegend KMU besitzen oder führen, sind sie von nichttarifären Maßnahmen
stärker betroffen als Männer.96

Nachdem nun die Herausforderungen von Frauen im Handel als Entstehungshinter-
gründe des Protokolls dargelegt wurden, werden im Folgenden Inhalt und Zielsetzung des
PWYT näher beleuchtet.

II. Inhalt und Ziele des PWYT

Das PWYT ist in fünf Abschnitte gegliedert. Art. 1 bis 3 PWYT enthalten Definitionen
sowie Leitziele des Protokolls. Nachfolgend in Art. 4 bis 6 PWYT sind Prinzipien sowie all-
gemeine Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten festgesetzt. Weiter in Art. 7 bis 18 PWYT
werden die Kernbereiche dargelegt, in denen die Mitgliedstaaten im Zuge der Umsetzung
des Protokolls aktiv werden sollen. Der vierte Abschnitt, Art. 19 bis 23 PWYT, enthält ins-
titutionelle Regelungen, welche die spezifischen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten bei
der Förderung von Inklusivität und Entwicklung in Handelsbräuchen genau ausführen.

90 Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 37; Blumberg et al., Women Cross-Border
Traders in Southern Africa: Contributions, Constraints, and Opportunities in Malawi and Botswana, 37.

91 Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 39; Oduwo, Supporting women cross-bor-
der traders.

92 Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 39.
93 World Bank and WTO, Women and Trade: The Role of of Trade in Promoting Gender Equality, 84 ff;

Kalliny et al., Investigating the Role of Youth in Gender Equitable and Inclusive Trade, 11.
94 Z. B. Produktnormen und Zertifizierungsverfahren, aufwendige und bürokratische Zollverfahren und die

Erlangung von Einfuhrlizenzen, siehe World Bank and WTO, Women and Trade: The Role of of Trade
in Promoting Gender Equality, 87.

95 World Bank and WTO, Women and Trade: The Role of of Trade in Promoting Gender Equality, 87 f.;
Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 36.

96 World Bank and WTO, Women and Trade: The Role of of Trade in Promoting Gender Equality, 88.
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Zuletzt sind in Art. 24 bis 31 PWYT abschließende Vorschriften wie zum Inkrafttreten und
der Umsetzung genannt.97

Das PWYT konzentriert sich weniger auf die allgemeine sozio-ökonomische Lage von
Frauen, sondern mehr auf die konkrete Situation von Frauen, die am Im- und Export von
Waren und Dienstleistungen beteiligt sind.98 Primär wird das Ziel verfolgt, die Beteiligung
und Inklusion von Frauen im innerafrikanischen Handel sowie bei der regionalen und kon-
tinentalen Wertschöpfungskette zu fördern.99 Dafür etablieren die Bestimmungen des Pro-
tokolls verschiedene Maßnahmen für die Mitgliedstaaten, um die Herausforderungen, wel-
che afrikanische Frauen im Handel ausgesetzt sind, abzumildern bis vollständig zu
beseitigen.100

Vor dem Hintergrund der eben beleuchteten vielschichtigen Herausforderungen im
bzw. im Zugang zum Handelsverkehr für afrikanische Frauen und der Darlegung des
Inhalts und der Ziele des Protokolls, fragt sich nun, welchen rechtlichen Wert das PWYT
für afrikanische Frauen im Handel tatsächlich hat.

III. Bewertung des rechtlichen Wertes des PWYT für afrikanische Frauen im Handel

Das PWYT ist die jüngste Entwicklung eines seit einigen Jahren zunehmenden Prozesses
des ‚Gender Mainstreamings‘ in Handelsabkommen.101 Im Allgemeinen steht ‚Gender
Mainstreaming‘ für „[d]ie (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung
politischer Prozesse, so dass eine Gleichstellungsperspektive, durch die normalerweise an
der Politikgestaltung beteiligten Akteure, bei allen politischen Maßnahmen auf allen Ebe-
nen und in allen Phasen einbezogen wird.“102 Das ultimative Ziel des ‚Gender Mainstrea-
mings‘ ist die Gleichstellung der Geschlechter.103 Im Kontext von Handelsabkommen
bedeutet dies, dass geschlechtsspezifische Erwägungen im Rahmen der Verhandlungen
berücksichtigt und in die Handelsabkommen einbezogen werden. Dadurch wird bestrebt,
Vorteile, die aus dem Handel resultieren, für Frauen zu maximieren, und die möglichen
negativen Auswirkungen, die Handelsabkommen sonst auf Frauen und deren Zugang zu
ökonomischen Möglichkeiten hätten, zu minimieren.104 Aufgrund der erläuterten Han-
delsschranken sind Frauen nämlich überwiegend von den negativen Folgen, die der Handel

97 Siehe AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade, erhältlich im Internet unter: <https://au-
afcfta.org/wp-content/uploads/2024/11/EN-PROTOCOL-ON-WOMEN-AND-YOUTH-IN-
TRADE-clean.pdf> (besucht am 11. März 2025); Stuart, The AfCFTA Protocol on Women and Youth
in Trade and Trade-Driven Development in Africa, 1.

98 Siehe Art. 1 lit. o PWYT.
99 Siehe Art. 2 Nr. 2 PWYT; Klimke, Gender as a Trade Concern, 3; Stuart, The AfCFTA Protocol on

Women and Youth in Trade and Trade-Driven Development in Africa, 1.
100 UNECA, AfCFTA: What you need to know, Common Questions & Answers, 31.
101 Siehe Bahri, Gender Mainstreaming in Free Trade Agreements: A Regional Analysis and good practice

examples, 10.
102 Council of Europe, Gender Equality: What is Gender Mainstreaming?. Diese Definition wurde von einer

vom Europarat einberufenen Expertengruppe vorgeschlagen (1998). Meine Übersetzung.
103 UNFPA, Gender Equality Strategy 2018 – 2021, 49.
104 Bahri, Making Trade Agreements Work for Women Empowerment: How Does it Help, What Has Been

Done, and What Remains Undone?, 11.
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mit sich bringt, betroffen.105 Ohne geschlechtsspezifische Regulierungen schränken Han-
delsabkommen somit die potenziellen Chancen durch den Handel für Frauen ein und wei-
ten die bereits bestehenden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern weiter aus.106

Die AU hat als Vorreiterin mit dem PWYT ein separates vollumfängliches Handelspro-
tokoll zu Frauen verabschiedet. Im Folgenden wird dessen rechtlicher Wert für afrikanische
Frauen im Handel genauer beleuchtet.

1. Bahris ‚Gender-Responsiveness‘ Skala

Für eine derartige Bewertung des PWYT dient die von Bahri entwickelte sog. ‚Gender
Responsiveness‘ Skala. Diese stellt Richtwerte dar, durch welche untersucht werden kann,
wie sensibel, sachkundig oder verpflichtend die Bestimmungen eines Handelsabkommens
in Bezug auf geschlechtsspezifische Fragen sind. ‚Gender Responsiveness‘ kann damit als
geschlechtsspezifische Rücksichtnahme oder Geschlechtersensibilität verstanden werden.107

Je höher das Level an ‚Gender Responsiveness‘ eines Handelsabkommens ist, desto größer
das Potenzial, die Beteiligung von Frauen im internationalen Handel zu fördern, und damit
den Handelsverkehr inklusiver und progressiver zu gestalten.108 Demnach kann diese Skala
ein Indikator dafür sein, was für einen rechtlichen Wert das PWYT für afrikanische Frauen
im Handel hat.

a) Bewertungsrahmen

Die Skala ist aus fünf verschiedenen qualitativen Richtwerten zusammengesetzt. Diese lau-
ten: (I) ‚Limited’, (II) ‚Evolving’, (III) ‚Acceptable’, (IV) ‚Advanced’ und (V) ‚Optimiz-
ing’.109

Unter Level (I) fallen Handelsabkommen, die lediglich bewusstseinsfördernde Bestim-
mungen enthalten (‚Awareness‘). Dies kann in der Gestalt einer schlichten Erwähnung des
Begriffs Frau/weiblich/Mädchen/Geschlecht sein oder in der bloßen Anerkennung der
Rolle von Frauen im Handel.110

In Level (II) (‚Affirmations‘)111 bekräftigen die Handelsabkommen zusätzlich zu dem
generellen Bewusstsein von geschlechtsspezifischen Bedenken, die Bedeutung geschlechts-

105 UNCTAD, Mainstreaming Gender in Trade Policy, Rn. 59 ff.; Bayat, Advancing gender-equitable out-
comes in African Continental Free Trade Area (AfCFTA) implementation, 4 f.; Kuhlmann/Bahri, in:
World Trade Organization (Hrsg.), 234 (235); Korinek, Trade and Gender: Issues and Interactions, 8;
Gammage/Momodu, The Economic Empowerment of Women in Africa: Regional Approaches to Gender-
Sensitive Trade Policies, 1.

106 Kuhlmann/Bahri, in: World Trade Organization (Hrsg.), 234 (235); so auch in: UNCTAD, Mainstrea-
ming Gender in Trade Policy, Rn. 10; auch Bahri hebt hervor, dass es ein wachsendes Verständnis gibt,
dass Handelsabkommen unverhältnismäßig negative Auswirkungen auf Frauen gehabt haben, in: Bahri,
Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 93.

107 Bahri, Measuring the Gender-Responsiveness of Free Trade Agreements: Using a Self-Evaluation Maturity
Framework, 7; Bahri, Making Trade Agreements Work for Women Empowerment: How Does it Help,
What Has Been Done, and What Remains Undone?, 11.

108 Bahri, Measuring the Gender-Responsiveness of Free Trade Agreements: Using a Self-Evaluation Maturity
Framework, 17 f.

109 Ibid, 9.
110 Ibid., S. 10.
111 Z. B. das Argentinien – Chile Freihandelsabkommen enthält unter anderem eine explizite Erwähunung

des Ziels 5 der UN Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).
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spezifischer Ziele, wie das Erreichen von Women’s Empowerment, die Verringerung von
Handelshemmnissen für Frauen sowie die Bestätigung ihrer geschlechtsspezifischen Ver-
pflichtungen aus anderen internationalen Rechtsinstrumenten.112

Um das Level (III) (‚Cooperation and Advocacy‘) zu erreichen, müssen die Mitglied-
staaten sich zu internationaler und nationaler Zusammenarbeit und Beratungen hinsicht-
lich unterschiedlicher geschlechtsspezifischer Probleme verpflichten.113

Level (IV) (‚Institutionalization‘) verlangt von Handelsabkommen, dass sie Institutio-
nen wie Ausschüsse, und Verfahren für die Umsetzung von geschlechtsspezifischen Bestim-
mungen vorsehen.114

Das höchste Level (V) (‚Legally-binding Obligations & Enforcement‘) ist dann erreicht,
wenn die geschlechtsspezifischen Bestimmungen für die Mitgliedstaaten rechtlich verbind-
lich sind und dessen Vollstreckung vorgesehen wird, wie z. B. durch ein verbindliches Streit-
beilegungssystem.115

b) Bewertung des PWYT unter der ‚Gender-Responsiveness‘Skala

Dass das PWYT die Bedeutung der Frau im Handel anerkennt und damit Level (I) zweifels-
frei entspricht, ist schon aufgrund der Tatsache, dass sich das gesamte Protokoll dem Thema
‚Frau‘ widmet, eindeutig. Auch bekräftigt das Protokoll die Verpflichtungen aus der AU
Agenda 2063 in der Präambel, wodurch auch die Anforderungen an Level (II) erfüllt sind.
Zudem hält das PWYT Bestimmungen bereit, um den für Level (III) notwendigen Ver-
pflichtungen zu einer Zusammenarbeit und zu Beratungen zu geschlechtsspezifischen
Belangen Genüge zu tun. Art. 23 PWYT setzt ausdrücklich Bestimmungen zur Zusammen-
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten fest. Nach Art. 21 PWYT müssen Mitgliedstaaten fer-
ner nationale Anlaufstellen für Frauen im Handelsverkehr benennen. Darüber hinaus sieht
das Protokoll in Art. 20 PWYT auch Bestimmungen hinsichtlich der Umsetzung und
Überwachung des Abkommens vor, wofür gem. Art. 19 PWYT auch ein spezifischer Aus-
schuss eingerichtet worden ist. Damit erreicht das PWYT auch Level (IV) ‚Advanced‘ auf
der ‚Gender Responsiveness‘ Skala. Dies ist jedoch nicht das Ende; vielmehr hält das PWYT
noch ein Novum bereit. Das PWYT stellt als erstes geschlechtsspezifisches Handelsproto-
koll116 durch Art. 27 PWYT klar, dass jegliche Streitigkeiten über die Bestimmungen des
Protokolls dem Streitbeilegungssystem der AfCFTA unterliegen. Damit erreicht das Proto-
koll das höchste Level auf der Skala und gilt hinsichtlich seiner ‚Gender Responsiveness‘ als
‚Optimizing‘. Derart betrachtet, scheint das PWYT ein herausragender Erfolg und Meilen-
stein für die Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter und Women Empowerment zu
sein.

112 Bahri, Measuring the Gender-Responsiveness of Free Trade Agreements: Using a Self-Evaluation Maturity
Framework, 10 f.

113 Ibid., 11.
114 Ibid., 14.
115 Bahri, Measuring the Gender-Responsiveness of Free Trade Agreements: Using a Self-Evaluation Maturity

Framework, 15 f.
116 Das Israel – Kanada Freihandelsabkommen sieht als einzige Ausnahmne zwar auch für das geschlechts-

spezifische Kapitel die Anwendung des verbindlichen Streitbeilegungsmechanismus vor (siehe CIFTA,
Kapitel 19). Die Mitgliedstaaten müssen jedoch, damit die Rechtsprechung dieses Mechanismus ihre Bin-
dungswirkung erlangt, dieser ihre Zustimmung erteilen. Infolgedessen ist der Streitbeilegungsmechanis-
mus für die geschlechtsspezifischen Aspekte letztendlich vollständig nicht-verbindlicher Natur (siehe
CIFTA, Kapitel 13.6).
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Eine allumfassende Schlussfolgerung bedarf jedoch auch einer genaueren Beleuchtung
anderer Aspekte; die ‚Gender Responsiveness‘ Skala von Bahri ist nämlich nur ein Ansatz,
um den rechtlichen Wert des PWYT zu untersuchen.

2. Kontextbezogenheit des PWYT

Neben der Geschlechtersensibilität ist für die Bewertung des rechtlichen Wertes für afrika-
nische Frauen im Handel auch die Kontextbezogenheit der Bestimmungen im PWYT von
Bedeutung. Dies ist insbesondere für das PWYT wichtig, da in Afrika die Auswirkungen des
Handels je nach Land für Frauen unterschiedlich ausfallen können.117

a) Kontextbezogener Ansatz 

Der kontextbezogene Ansatz beleuchtet das PWYT dahingehend, inwiefern die Bestim-
mungen konkrete Herausforderungen, Rollen, Bedürfnisse sowie Möglichkeiten von afrika-
nischen Frauen im Handel adressieren.118 Dabei sollte das PWYT als Handelsprotokoll ins-
besondere die Bedürfnisse und Rolle von Frauen in dem ökonomischen Sektor, z. B. als
Unternehmerin thematisieren.119 Ohne eine solche kontextuale Integration sind die
Bestimmungen nicht geeignet, Herausforderungen, die Frauen in bestimmten Bereichen
ausgesetzt sind, zu überwinden und damit diese von Handelsmöglichkeiten profitieren zu
lassen.120 Ein plakatives Beispiel stellt in diesem Zusammenhang der landwirtschaftliche
Sektor dar, in dem Frauen eine signifikante Rolle spielen.121 Durch den nur begrenzten
Zugang von Frauen zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln wird die Fähigkeit, in eine Pro-
duktion mit höherer Wertschöpfung überzugehen und letztlich von Handelsmöglichkeiten
zu profitieren, stark eingeschränkt.122 Für ein Empowerment von Frauen in diesem Bereich,
müssten die geschlechtsspezifischen Bestimmungen konkret diese Herausforderungen im
landwirtschaftlichen Sektor angehen. Dies würde einen kontextbezogenen Ansatz des
‚Gender Mainstreamings‘ darstellen.

117 Vgl. Bayat, die hervorhebt, dass es aufgrund der unterschiedlichen Auswirkungen der AfCFTA auf Frauen
und Männern in den jeweiligen Ländern kein “one-size-fits-all” im gender mainstreaming in der AfCFTA
haben kann, in: Bayat, Advancing gender-equitable outcomes in African Continental Free Trade Area
(AfCFTA) implementation, 11.

118 Kuhlmann/Bahri, in: World Trade Organization (Hrsg.), 234 (245).
119 Vgl. Kuhlmann, Gender Approaches in Regional Trade Agreements and a Possible Gender Protocol under

the African Continental Free Trade Area: A Comparative Assessment, 12; Kuhlmann/Bahri, in: World
Trade Organization (Hrsg.), 235 (243 f.); Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers,
S. 185 ff.

120 Kuhlmann/Bahri, in: World Trade Organization (Hrsg.), 234 (245).
121 In vielen Ländern sind Frauen weiterhin überwiegend in der Landwirtschaft tätig. In der afrikanischen

Sub-Sahara Region waren 2017 mehr als die Hälfte der weiblichen Arbeitskräfte im landwirtschaftlichen
Sektor beschäftigt, siehe World Bank and WTO, Women and Trade: The Role of of Trade in Promoting
Gender Equality, 29 f.

122 FAO, The State of Food and Agriculture, Social protection and agriculture: breaking the cycle of rural
poverty, 8.
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b) Bewertung des PWYT anhand des kontextbezogenen Ansatzes

Durch den Titel ‚Women in Trade‘ wird sichergestellt, dass nicht-handelsbezogene Aspekte
aus dem Geltungsbereich des Protokolls fallen. Damit werden Frauen in ihrer Rolle als
Wirtschaftsbeteiligte, und nicht, wie es überwiegend in anderen Handelsabkommen123 der
Fall ist, als Arbeitnehmerin oder Verbraucherin charakterisiert.124 Dies wird dadurch ver-
stärkt, dass das PWYT große Bemühungen macht, die erörterten Herausforderungen125

von Frauen im innerafrikanischen Handelsverkehr zu adressieren.126 Das Protokoll geht
damit diese geschlechtsspezifischen Probleme kontextbezogen an. Um einige bedeutende
Beispiele zu nennen, adressiert das PWYT die Herausforderungen bezüglich des Zugangs zu
finanziellen Ressourcen (Art. 10), der Ausbildung von Fähigkeiten und ihrer Produktivität
in Wertschöpfungsketten (Art. 11), des Zugangs zu Informationen (Art. 12), der Beteili-
gung am formellen Handel (Art. 15), der Gefahr von Belästigungen (Art. 16), der Digitali-
sierung (Art. 17) und der von Frauen geführten KMU (Art. 18). Eine derartige vielschich-
tige Berücksichtigung unterschiedlicher Auswirkungen des Handels auf Frauen hebt das
PWYT deutlich von allen anderen geschlechtsspezifischen Handelsabkommen ab.

Dennoch könnten die fehlenden Einzelheiten zu den Herausforderungen kritisch
betrachtet werden. Das Protokoll erwähnt beispielsweise informelle grenzüberschreitende
Händler:innen nur einmal, und dies sogar nur in der Präambel. Wie bereits kurz erläutert
sind diese Händler:innen überwiegend Frauen und von Handelsvorzügen größtenteils aus-
geschlossen. Da das Protokoll den Handel inklusiver machen will, dürfen derartige für
Frauen lebenswichtige Bereiche nicht unberücksichtigt bleiben. Das PWYT sollte somit
informellen grenzüberschreitenden Handel nicht nur in der Präambel erwähnen, sondern
auch Bestimmungen enthalten, die sich gerade darauf fokussieren und die Mitgliedstaaten
zu spezifischen Maßnahmen verpflichten. Eine übliche spezifische Maßnahme zu Gunsten
informeller grenzüberschreitender Händlerinnen sind sog. ‚simplified trade regimes‘ (STRs)
(vereinfachte Handelsregelungen). Dadurch sollen gezielt die impliziten Handelsschranken,
denen informelle Händlerinnen begegnen, gesenkt werden; dies erfolgt durch vereinfachte
Ursprungszeugnisse und Zolldokumente sowie einer einheitlichen Liste von Produkten, die
von dem STR eingenommen sind.127 Dass diese auch tatsächlich positive Effekte für infor-
melle grenzüberschreitende Händlerinnen haben, konnte die Einführung von STRs in der
East African Community (EAC) zeigen.128 Eine Einbeziehung von STRs im PWYT würde

123 Auch wenn existierende Handelsabkommen Ansätze einer solchen kontextbezogenen Herangehensweise
vorweisen, konzentrieren sich diese größtenteils auf die Rolle der Frau als Mutter, Arbeitnehmerin oder
kulturelle oder soziale Akteuerin und adressieren nur selten und in geringen Umfang die besonderen
Bedürfnisse und Rolle von Frauen in dem ökonomischen Sektor, z. B. als Unternehmerin, siehe Kuhl-
mann, 2023, 12; Kuhlmann/Bahri, in: World Trade Organization (Hrsg.), 234 (243 f.); Bahri, Trade
Agreements and Women: Transcending Barriers, 185 ff.

124 Hasham/Mugangu, Pioneering Inclusivity in Trade: The AfCFTA Protocol on Women and Youth in
Trade, 4.

125 Siehe C. I.
126 Siehe Bayat, die vor dem Inkrafttretens des PWYT hervorgehoben hat, dass es für ein wirksames

geschlechtsspezifisches Protokoll wesentlich sein wird, die verschiedenen ökonomischen Rollen der Frau
zu verstehen und in den Beratungen zu dem Protokoll miteinfließen zu lassen, in: Bayat, A Whole Agree-
ment Approach – towards gender mainstreaming in the AfCFTA, 13; Hasham/Mugangu, Pioneering
Inclusivity in Trade: The AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade, 5.

127 Kenya Revenue Authority, Simplified Trade Regime for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs),
(MSMES) Information Pack – Customs & Border Control.

128 Gammage/Momodu, The Economic Empowerment of Women in Africa: Regional Approaches to Gender-
Sensitive Trade Policies, 3.
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zudem das Protokoll mit anderen Rechtsinstrumenten der AfCFTA verknüpfen, und so zu
einem ‚Gender Mainstreaming‘ in der AfCFTA beisteuern.129

Demnach kann zusammengefasst werden, dass das PWYT fortschrittlich typische Her-
ausforderungen für afrikanische Frauen im Handel adressiert, aber wenn es zu Einzelheiten
wie dem informellen grenzüberschreitenden Handel kommt, deutliche Lücken aufweist.

3. Verbindlichkeit der Bestimmungen

Ferner ist die Sprache der Bestimmungen, und damit ihre Verbindlichkeit für die Mitglied-
staaten, zu analysieren. Anders als es bei anderen geschlechtsspezifischen Handelsabkom-
men üblich ist,130 sind alle Vorschriften in verbindlicher Sprache geschrieben. Dies bekräf-
tigt die Ernsthaftigkeit der Absichten der Verfasser und verspricht eine effektive Umsetzung
der Bestimmungen; insbesondere da ein Versagen der Mitgliedstaaten durch das anwend-
bare Streitbeilegungssystem nachgegangen und sanktioniert werden kann.131 Gleichwohl
stellt die Benutzung von ‚best-endeavour‘ anstatt reinen ‚shall‘ Formulierungen in Art. 9, 11
und 12 PWYT eine Schwachstelle dar. Den Mitgliedstaaten wird in diesen Bereichen damit
nur ein ‚bestes Bestreben‘ auferlegt.132 Zwar mag dieser Anteil gegenüber dem der reinen
‚shall‘- Bestimmungen klein und damit harmlos erscheinen; bei Art. 11 und 12 PWYT han-
delt es sich aber mit dem Bildungswesen und den Zugang zu Handelsinformationen um
äußerst wichtige Bereiche. Denn wie oben erläutert, bestehen in diesen zurzeit noch sehr
hohe Schranken, die einer wirksamen Beteiligung von Frauen am Handel entgegenwirken.
Um dies, wie es von dem PWYT gerade beabsichtigt ist, zu erreichen, ist eine effektive und
umfangreiche Adressierung dieser Handelsschranken durch die Mitgliedstaaten in der Pra-
xis unentbehrlich. Indem die Mitgliedstaaten aber nur zu einem ‚besten Bestreben‘ bzw.
einem Handeln ‚so weit wie möglich‘ verpflichtet werden, verbleibt ihnen bei der Umset-
zung ein weiter Beurteilungsspielraum. Die Einhaltung ist folglich schwer überprüfbar, und
ein etwaiges Versagen kaum sanktionierbar. Derartige Formulierungen in dem PWYT
könnten damit einer wirksamen Umsetzung des Protokolls entgegenstehen.

4. Definition geschlechtsspezifischer Begriffe

Für die Bewertung des rechtlichen Wertes für afrikanische Frauen im Handel bedarf es des-
weiteren eines Blicks darauf, ob der Geltungsbereich der im Protokoll verwendeten
geschlechtsspezifischen Begriffe auch definiert wird.

Für Begriffe wie ‚Geschlechtergleichstellung‘ und ‚Women Empowerment‘ gibt es wei-
terhin keine universal geltende Definition.133 Der weite und undefinierte Geltungsbereich
dieser Begriffe in Handelsabkommen birgt das Risiko, dass Länder unter dem Deckmantel
geschlechtsbezogener politischer Ziele protektionistische Maßnahmen nachgehen. Daraus

129 Stuart, The AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade and Trade-Driven Development in Africa,
4.

130 In den bestehenden Handelsabkommen, wird die Umsetzung der geschlechtsspezifischen Bestimmungen
überwiegend der Bereitschaft der Staaten überlassen, anstatt diese verbindlicher und vollstreckbarer Natur
zu gestalten, siehe Bahri, Gender Mainstreaming in Free Trade Agreements: A Regional Analysis and good
practice examples, 11; Kuhlmann/Bahri, in: World Trade Organization (Hrsg.), 234 (246).

131 So auch Bayat, welche die Wichtigkeit verbindlicher Verpflichtungen für das Protokoll hervorhebt, in:
Bayat, A Whole Agreement Approach – towards gender mainstreaming in the AfCFTA, 13.

132 Siehe Fn. 130.
133 Bahri, Trade Agreements and Women: Transcending Barriers, 188.
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erwächst die Sorge, zu welchem Ausmaß eine geschlechtsspezifische Bestimmung den Län-
dern eine Ausdehnung des Geltungsbereiches der Bestimmung über die Gleichstellungsbe-
lange hinaus ermöglicht. Viele Länder haben daher Bedenken geäußert, dass Gleichstel-
lungsstandards nur als Vorwand und somit letztendlich zum Schutz eigener Industrien
genutzt werden.134

Das PWYT weist diesbezüglich einen kleinen Mangel auf. Zunächst ist positiv anzu-
merken, dass der Begriff ‚Equality‘ in Art. 1 PWYT, in dem die Definitionen für das PWYT
festgesetzt sind, unter Art. 1 lit. f PWYT definiert wird. Eine Definition von ‚Empower-
ment‘ bzw. ‚Women Empowerment‘ bleibt jedoch trotz der Erwähnung im Protokoll, näm-
lich in Art. 7 lit. a PWYT, aus. Art. 7 PWYT behandelt die inklusive sozioökonomische
Entwicklung und verpflichtet die Mitgliedstaaten, „gegebenenfalls“, unter lit. a, „das
Empowerment und die wirksame Integration von Frauen im Handel zu fördern und zu
erleichtern.“135 Was und welche Maßnahmen als ‚Empowerment‘ von Frauen zu verstehen
sind und wann solche angemessen sind, wird gänzlich der freien Auslegung und Entschei-
dung der Mitgliedstaaten überlassen. Dadurch besteht die Gefahr, dass Mitgliedstaaten vor-
geben, eine gewisse Maßnahme als für das ‚Empowerment‘ wichtig und angemessen zu
erachten, aber sie in Wirklichkeit andere Absichten verfolgen. Da den Mitgliedstaaten dabei
auch ein freies Ermessen („gegebenenfalls“) eingeräumt wird, kann die Entscheidung nur
schwer überprüft bzw. dagegen vorgegangen werden.

5. Umsetzung des PWYT

Das PWYT weist den Ausschüssen gem. Art. 20 PWYT die Überwachung und Evaluierung
der Umsetzung der Bestimmungen zu; die Umsetzung der Bestimmungen selbst obliegt
jedoch den Mitgliedstaaten. Ihre jeweiligen Regierungen sind in der Verantwortung, ihre
nationalen Gesetze und Verwaltungsverfahren mit den Anforderungen aus den PWYT in
Einklang zu bringen.

Laut UNECA136 stehen jedoch Bürger:innen und Unternehmen gleichermaßen für
eine wirksame Umsetzung in der Pflicht. Diese müssen nämlich selbst tätig werden und ihre
Regierungen dazu bringen, ihre Versprechen und Verpflichtungen einzuhalten.137 Eine der-
artige Abwälzung von Regierungsverantwortung auf Private erscheint nicht nur unange-
bracht, sondern auch als ein großes Hindernis für die wirksame Umsetzung des PWYT; ins-
besondere, da viele der afrikanischen Staaten keine funktionierende Demokratie haben.138

Zudem sollte es vor allem nicht in der Verantwortung von Frauen liegen, sicherzustellen,
dass Staaten, die durch das Verfassen des PWYT offensichtlich die Notwendigkeit eines
inklusiven Handels und einem Empowerment von Frauen im innerafrikanischen Handel
erkannt haben, diese Ziele auch tatsächlich verfolgen. Dies wäre gerade das Gegenteil von
Inklusivität und Empowerment von Frauen im Handel. Abgesehen davon, besteht noch ein
tieferliegendes Problem. Denn um tätig zu werden, erfordert dies in erster Linie die Kennt-
nis über das Bestehen des PWYT. Bis zu der Hälfte der am afrikanischen Handel beteiligten
Frauen fehlt es jedoch an jeglichen Informationen zu der AfCFTA und damit dem

134 Bahri, Measuring the Gender-Responsiveness of Free Trade Agreements: Using a Self-Evaluation Maturity
Framework, 20.

135 Meine Übersetzung.
136 United Nations Economic Commission for Africa.
137 UNECA, AfCFTA: What you need to know, Common Questions & Answers, 48.
138 Vgl. Bilz, The African Continental Free Trade Area – Eine Chance für den afrikanischen Kontinent?, 27.
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PWYT.139 Wenn diese fehlenden Informationen zu einem mehrheitlichen Untätigbleiben
von Frauen und damit zu keiner effektiven Umsetzung des PWYT führt, entsteht schlussen-
dlich ein Teufelskreis, indem Frauen erneut als Verlierer enden.

Das PWYT ist ohne effektive Umsetzung wie ein unbenutztes Werkzeug – nützlich ist
es nur, wenn es auch eingesetzt wird. Die Mitgliedstaaten müssen dies in die Hand nehmen.

6. Institutionalisierung im Rahmen des PWYT

Ferner ist das Augenmerk darauf zu legen, ob und inwiefern das PWYT Regelungen für eine
effektive Institutionalisierung der Gender-Perspektive in Handelsangelegenheiten bereit-
hält.

Um den Bedürfnissen der Frauen tatsächlich gerecht zu werden, indem die bestehenden
Handelsschranken gesenkt werden, ist es elementar, die Stimmen und Erfahrungen der
Frauen zu hören und diesen zuzuhören. Das PWYT bleibt jedoch sehr vage in Bezug darauf,
wie genau die beabsichtigte Gender-Perspektive effektiv in Handelsfragen institutionalisiert
werden soll.140 Um den Stimmen der Frauen auch eine Bühne zu geben, müssen Frauen in
Prozessen, die mit der Aus- und Verhandlung sowie Umsetzung des PWYT in Bezug stehen,
vertreten sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass das PWYT wie beabsichtigt, ein
höheres Maß an Geschlechtergleichstellung und Inklusivität im innerafrikanischen Handel
erzielt. Die Rechtsinstrumente müssen in Bezug auf die Modalitäten der Vertretung von
Frauen klar sein. Dafür muss eine Gender-Perspektive in die Arbeitsverfahren aller
AfCFTA-Ausschüsse (und nicht nur des PWYT-Ausschusses) und der zuständigen natio-
nalen Behörden berücksichtigt werden.141 Eine Möglichkeit, eine bzw. eine gesteigerte
Repräsentation in diesen Institutionen zu erreichen, wäre die Einführung eines Quotensys-
tems. 142 Dies hat sich bereits in einigen afrikanischen Staaten als ein hilfreiches Instrument
bewahrt. Beispielsweise Ruanda hat durch das Quotensystem bereits Erfolge in der Erhö-
hung der Zahl von Frauen in Führungspositionen erzielt.143

7. Bindungswirkung des PWYT für AfCFTA-Mitgliedstaaten

a) Problematik 

Ein letzter entscheidender Punkt im Rahmen der rechtlichen Analyse des PWYT stellt die
Frage dar, wie und für wen das PWYT in Kraft treten wird. Das AfCFTA-Rahmenabkom-
men und die Protokolle sind nicht eindeutig dahingehend, ob ein Protokoll, welches einmal
von der notwendigen Anzahl an Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist, für alle Mitgliedstaa-
ten oder nur für die Ratifizierenden in Kraft tritt. Grundsätzlich stellt Art. 8 des AfCFTA-
Rahmenabkommens klar, dass die Protokolle, Anhänge und Anlagen ein ‚integraler
Bestandteil‘ des AfCFTA-Rahmenabkommens sind. Dies muss jedenfalls für jene Proto-

139 AfCFTA Secretariat, UNDP and UN Women, The Engine of Trade in Africa: Amplifying the voices of
women across Africa on how to make the AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade work for
development, 43.

140 Klimke, Gender as a Trade Concern, 5.
141 Ibid.; im Ergebnis ebenso Bayat, Advancing gender-equitable outcomes in African Continental Free Trade

Area (AfCFTA) implementation, 17.
142 Klimke, Gender as a Trade Concern, 5.
143 Cascais, Rwanda – real equality or gender-washing?.
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kolle gelten, die gem. Art. 8 Abs. 2 des AfCFTA-Rahmenabkommens als ‚single underta-
king‘ ausgestaltet sind.144 Dabei handelt es sich um ein einheitliches Gesamtvorhaben, wel-
chem die Mitgliedstaaten nur in seiner Gesamtheit zustimmen können und an das sie
infolgedessen auch insgesamt gebunden sind – ein von der WTO erprobter und bewährter
Grundsatz zur Vermeidung normativer Zersplitterung.145 Gelte dies auch für das PWYT,
wären alle Mitgliedstaaten verpflichtet, geschlechtsspezifische Erwägungen in allen handels-
politischen Fragen miteinzubeziehen. Damit wäre es das erste geschlechtsspezifische Rechts-
instrument mit einem fast kontinentweiten Anwendungsbereich. Dem könnte jedoch Art.
23 AfCFTA-Rahmenabkommen, welcher das Inkrafttreten der verschiedenen Rechtsinstru-
mente bestimmt, entgegenstehen. Wohingegen nach Art. 23 Abs. 3 AfCFTA-Rahmenab-
kommen der Beitritt zum AfCFTA-Rahmenabkommen gleichzeitig den Beitritt zu den Pro-
tokollen über Handel in Waren, Dienstleistungen und zum Streitbeilegungssystem
beinhaltet, scheint dies nach Art. 23 Abs. 4 AfCFTA-Rahmenabkommen für alle weiteren
Protokolle anders zu sein. Der Wortlaut des Absatzes „für Mitgliedstaaten, die den Proto-
kollen beitreten […]“146 lässt vermuten, dass die Mitgliedstaaten vielmehr die Wahl haben,
ob sie sich der Bindungswirkung einem der Protokolle unterwerfen oder nicht. Südafrika
beispielweise hat bereits erklärt, dass sie sich nur an die Protokolle gebunden fühlen, die sie
auch ausdrücklich ratifiziert haben.147

Dies lässt befürchten, dass die AfCFTA, anstatt eine Freihandelszone mit einheitlichen
Regelungsregime zu werden, sich zu einem Flickenteppich aus verschiedenen Rechtsmitteln
entwickelt. Ohne eine einheitliche Umsetzung des PWYT in allen AfCFTA Mitgliedstaaten
bedeutet dies, dass der rechtliche Wert des PWYT für afrikanische Frauen im Handel, abge-
sehen anderer oben genannter Schlüsselfaktoren, abhängig davon ist, ob ihr Staat und die
Staaten, in denen sie grenzüberschreitenden Handel betreiben, das PWYT ratifiziert haben;
somit mehr vom Zufall abhängt, und Frauen letztlich keinerlei Sicherheiten gibt, die sie
gerade bräuchten.

Wie aber könnte man ebendiese Folge verhindern? Wie könnte man trotzdem das
Potenzial des PWYT vollwertig ausschöpfen?

b) Lösungsansätze

Zunächst ist für jedmögliche Lösung dieser Problematik klarzustellen, dass die Mitglied-
staaten, die das PWYT bereits ratifiziert haben, die Verantwortung tragen, für das PWYT
und den damit verbundenen Wandel, Frauen im innerafrikanischen Handel zu empowern,
einzustehen.148 Wie genau dies aussehen könnte, ist nicht klar. Nachfolgend sollen einige
Lösungsansätze diskutiert werden.

Ebendiese Staaten müssen als Vorzeigeprojekt dienen und durch effektive Aktionspläne
die Bestimmungen des PWYT wirksam in die Praxis umsetzen, damit alsbald die positiven
Auswirkungen für andere AfCFTA Mitgliedstaaten sichtbar werden. Indem diese beobach-
ten, dass geschlechtsspezifische Handelsstrategien tatsächlich einen positiven Effekt auf die
wirtschaftliche Stärke eines Landes haben, können diese Staaten ihre Bedenken über Bord

144 Diese sind folgende: Protokolle zum Handel mit Waren und Dienstleistungen, zum Verfahren zur Streit-
beilegung, zu Investitionen, geistigen Eigentumsrechten und zur Wettbewerbspolitik.

145 Klimke, Gender as a Trade Concern, 5.
146 Meine Übersetzung.
147 Klimke, Gender as a Trade Concern, 5 f.
148 Vgl. Bahri, Making Trade Agreements Work for Women Empowerment: How Does it Help, What Has

Been Done, and What Remains Undone, 11.
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werfen und sich von der herausragenden Bedeutung und des Potenzials des PWYT überzeu-
gen. Denn die Erkenntnis, dass eine Stärkung der Rolle der Frau im Handel wirtschaftlich
fördernd ist, mag zwar zunehmend verbreitet sein; um jedoch auch Länder dazu zu bewe-
gen, ihre gewohnten Handelsstrategien zu ändern – selbst wenn sie unter den für Frauen
hemmenden Handelsbedingungen bereits seit langem Handel betreiben und dieser grund-
sätzlich für sie zu funktionieren scheint – muss ihnen diese positive Wirkung deutlich vor
Augen geführt werden.

Um einer solchen Skepsis gegenüber dem PWYT entgegenzutreten, könnte zurückhal-
tenden Staaten zudem Zugeständnisse eingeräumt werden. Gem. Art. 5 lit. d des AfCFTA-
Rahmenabkommens ist ein ‚flexible and special and differential treatment‘ ein Leitprinzip
der AfCFTA. In einem Kontinent wie Afrika, in dem Staaten unterschiedliche wirtschaft-
liche Kraft und Möglichkeiten haben, ist es nämlich fundamental durch Kompromisse und
Zugeständnisse auf die jeweiligen Bedürfnisse der Staaten Rücksicht zu nehmen.149 Im
Rahmen des Protokolls über Handel in Waren wird dies gem. Art. 8 des Protokolls in Ver-
bindung mit Annex 1 durch die Festlegung von Konzessionszeiträumen für den Zollabbau
Rechnung getragen. Dadurch soll LDCs die Möglichkeit gegeben werden, zum einen finan-
zielle Verluste abzufedern und zum anderen sich von der Wirkweise der AfCFTA zu über-
zeugen.150 Daran anlehnend könnten auch im PWYT gestaffelte Zeitperioden für die
Umsetzung der Bestimmungen festgesetzt werden. Auf diese Weise könnte Staaten entge-
gengekommen werden, die aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Finanzierung und
Effektivität der im PWYT vorgesehenen verbindlichen Maßnahmen bislang von einer Rati-
fizierung absehen. Dies könnte sie dazu bewegen, dem Protokoll doch noch beizutreten So
kann im Rahmen des PWYT sichergestellt werden, dass möglichst viele afrikanische Staaten
zum Empowerment von Frauen im Handel beitragen.151

Des Weiteren, in Anbetracht des Handelsbeginns in der AfCFTA am 1. Januar 2021152

und den damit einhergehenden Handelsvorzügen werden die Mitgliedstaaten ein steigendes
Interesse an dem intraregionalen Handel mit anderen afrikanischen Ländern haben. Genau
daran könnten die Mitgliedstaaten, die das PWYT bereits ratifiziert haben, anknüpfen,
indem sie durch einen verbesserten oder ungehinderten Marktzugang Reize für die anderen
Mitgliedstaaten setzen. Das heißt, der Zugang zu bevorzugten Handelsbedingungen und -
behandlungen, kann genutzt werden, um andere Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, das
PWYT zu ratifizieren.153 In gleicher Weise könnte ein Bindungszwang durch die Erhebung
von Handelshemmnissen gegenüber Mitgliedstaaten, die bis dato das PWYT noch nicht
ratifiziert haben, erzielt werden.

Sind derartige Handelsdiskriminierungen jedoch in der AfCFTA überhaupt rechtlich
möglich?

So wie nach Art. I:1 GATT gilt auch in der AfCFTA nach Art. 5 lit. g des AfCFTA-
Rahmenabkommens der Meistbegünstigungsgrundsatz. Danach dürfen Staaten ihren
bevorzugten Marktzugang nicht ausschließlich einem Mitgliedstaat gewähren, sondern
müssen ihn auf alle Mitgliedstaaten ausweiten. Der Meistbegünstigungsgrundsatz in der
AfCFTA folgt jedoch nicht dem klassischen Modell, sondern basiert auf Reziprozität: Er gilt
nur, wenn die betreffenden Staaten eine gegenseitige Meistbegünstigung vereinbart haben.
Im Rahmen solcher Verhandlungen könnte die Ratifizierung des PWYT als Voraussetzung

149 Vgl. Bilz, The African Continental Free Trade Area – Eine Chance für den afrikanischen Kontinent?, 21.
150 Ibid.
151 Vgl. Ibid.
152 AfCFTA, About the AfCFTA: Overview; Bröll, „Historischer Moment für Afrika“.
153 Vgl. Bahri, Measuring the Gender-Responsiveness of Free Trade Agreements: Using a Self-Evaluation Maturity

Framework, 11.



26

für die Gewährung des Meistbegünstigungstarifs festgelegt werden. Das Protokoll über
Handel in Dienstleistungen enthält ferner gem. Art. 28 Abs. 1 lit. b des Protokolls im
Annex eine sog. ‚Most-Favoured Nations Exemption‘ Liste. Die darin genannten Dienstleis-
tungen sind somit von dem Anwendungsbereich des Meistbegünstigungsgrundsatzes ausge-
nommen, sodass eine Handelsdiskriminierung bei dem Handel mit diesen Dienstleistungen
erlaubt wäre.

Es lässt sich folgern, dass Handelsdiskriminierungen unter bestimmten Umständen
grundsätzlich als Instrument zur Lösung dieser Problematik in Betracht gezogen werden
könnten. Im Einzelfall muss selbstverständlich auf die zwischen den Mitgliedstaaten ver-
handelten Zollkonzessionen und ggf. anderer bereits bestehender Verpflichtungen geachtet
werden.

Verstößt eine Handelsdiskriminierung infolgedessen gegen bestehende Verpflichtungen
der Mitgliedstaaten, könnte sie nur durch spezielle, darauf bezogene Ausnahmeregelungen
gerechtfertigt werden. Einen solchen Mechanismus kennt beispielsweise das General Agree-
ment on Tariffs and Trade (GATT) der WTO. Dieses enthält Ausnahmeregelungen für den
Fall, dass ein spezifisches Interesse eines WTO-Mitglieds dem allgemeinen Interesse an
einem liberalisierten Welthandelssystem überwiegt; so z. B. aus wirtschaftlichen Gründen
(Art. XIX GATT), zum Schutz öffentlicher, nichtökonomischer Güter (Art. XX GATT)
und zur Wahrung der nationalen Sicherheit (Art. XXI GATT).154 In ähnlicher Weise ent-
halten auch das Protokoll über Handel in Waren (Art. 26, 27) und das Protokoll über Han-
del in Dienstleistungen (Art. 15, 16) derartige Regelungen. Vorliegend könnte man also die
Überlegung wagen, dass Handelsdiskriminierungen somit gerechtfertigt sind, wenn sie dem
Ziel dienen, andere Mitgliedstaaten der Bindungswirkung des PWYT zu unterwerfen und
somit den rechtlichen Wert des PWYT für afrikanische Frauen im Handel zu steigern. Als
Rechtfertigungsgrund könnte eine Ausnahme aufgrund von ‚public morals‘ einschlägig
sein.155 Nach dem Panel in US-Gambling wird der Inhalt und die Reichweite dieses Begriffs
von den in dem jeweiligen Mitgliedstaat vorherrschenden sozialen, kulturellen, ethischen
und religiösen Werten bestimmt.156 Abgesehen von der notwendigen restriktiven Ausle-
gung der Ausnahmeregelungen, sind die Gleichberechtigung sowie das Empowerment von
Frauen gerade keine vorherrschenden sozialen oder kulturellen Werte, im Gegenteil; das
PWYT soll gerade dem entgegentreten und die Etablierung dieser Werte erzielen. Demnach
kommt eine Rechtfertigung wegen ‚public morals‘ nicht in Betracht; auch auf andere Aus-
nahmetatbestände lässt sich eine solche Rechtfertigung nicht stützen. Aufgrund des
abschließenden Charakters der Ausnahmeregelungen wäre eine derartige Rechtfertigung
nicht nur eine gewagte Überlegung mit dem Risiko, dass Staaten protektionistische Maß-
nahmen unter dem Deckmantel von Gleichstellungsbelangen vollziehen, sondern rechtlich
in keinster Weise haltbar.

c) Zusammenfassung

Die Darlegung möglicher Lösungsansätze zeigt auf, dass es für diese Problematik, nicht ‚die
eine‘ Lösung gibt. Ob und auf welche Weise die Mitgliedstaaten dies angehen und lösen

154 Tietje, in: Tietje/Nowrot (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, §4 Rn. 86 ff.
155 Nach Art. 26 lit. a Alt. 1 des Protokolls über Handel in Waren und Art. 15 lit. a Alt.1 des Protokolls über

Handel in Dienstleistungen.
156 WTO, United States — Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, Report

of the Panel vom 20.April 2005, WT/DS285, para. 6.461.
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werden, wird zu beobachten sein. Ohne eine Lösung bleibt der rechtliche Wert des PWYT
für afrikanische Frauen im Handel jedoch äußerst fragwürdig und nicht einschätzbar.

D. Fazit

Das im Februar 2024 angenommene PWYT ist das erste vollumfängliche, verbindliche und
vollstreckbare Handelsprotokoll zu Frauen im Handel. Es ist eine wichtige Bestätigung des
aufstrebenden Trends, die geschlechtsspezifische Natur des Handels anzuerkennen und
durch ‚Gender Mainstreaming‘ in Handelsabkommen den negativen Auswirkungen für
Frauen im Handel entgegenzuwirken.157 Dadurch haben Frauen die Chance, auch tatsäch-
lich von den Handelsvorzügen zu profitieren. Aufgrund dessen ist der Handel, wie von der
WTO Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala hervorgehoben, auch in der Tat von heraus-
ragender Bedeutung für das wirtschaftliche Empowerment von Frauen.

Indem das PWYT die besonderen Herausforderungen, denen Frauen im innerafrika-
nischen Handel ausgesetzt sind, berücksichtigt, bekräftigt es die zentrale Bedeutung der
wirtschaftlichen Befähigung von Frauen für das wirtschaftliche Wohlergehen jeder Gesell-
schaft. Obgleich wirtschaftliches Wachstum nicht automatisch zum Empowerment von
Frauen führt, führt das Empowerment von Frauen zu einem größeren wirtschaftlichen
Wachstum.158

Das PWYT setzt einen wichtigen Schritt in die Richtung des wirtschaftlichen Empow-
erments von Frauen. Der Ausschöpfung des vollen potenziellen rechtlichen Wertes für afri-
kanische Frauen im Handel stehen jedoch noch Hürden, insbesondere im Rahmen der
Umsetzung, Institutionalisierung und Bindungswirkung des PWYT, entgegen. Diese zu
überwinden, liegt dabei vollständig bei den Mitgliedstaaten selbst. Ihre Bereitschaft und
Willigkeit, durch gezielte Aktionspläne die Umsetzung des Protokolls zu übernehmen, die
Gender-Perspektive in der AfCFTA zu institutionalisieren und sich und andere Staaten der
Bindungswirkung zu unterwerfen, wird letztlich über den Erfolg des PWYT, und damit
über dessen wirklichen rechtlichen Wert für afrikanische Frauen im Handel entscheiden.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann festgestellt werden, dass das PWYT dafür eine verspre-
chende Basis mit großem Potenzial für einen inklusiven Handel und ein wirtschaftliches
Empowerment für Frauen bietet. Die weitere Entwicklung wird zu beobachten sein.

157 Vgl. Hasham/Mugangu, Pioneering Inclusivity in Trade: The AfCFTA Protocol on Women and Youth in
Trade, 5.

158 Bahri, Making Trade Agreements Work for Women Empowerment, 20.
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